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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Gemäß §§ 28 Absatz 1 Satz 1, 28a sowie des § 33 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen    
§ 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 
2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) neu gefasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt und § 33 durch 
Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 
148) neu gefasst worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nr. 2 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSGB-NRW) vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b), § 16 Absatz 2 der Coronaschutzverordnung 
(CoronaSchVO) vom 07. Januar 2021 in der ab 25.Januar gültigen 
Fassung, erlässt die Stadt Hagen folgende 
 
Ergänzende Allgemeinverfügung zur Allgemeinverfügung vom 
04.03.2021, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 13/2021 vom 05.03.2021  
 
1. An sämtlichen Hagener Schulen wird ab Mittwoch, den 24.03.2021 

der Präsenzunterricht ausgesetzt und, soweit möglich, auf Distanz-
unterricht umgestellt. Bestehender Wechselunterricht an Grund-
schulen und in Abschlussklassen der weiterführenden Schulen bleibt 
davon unberührt. 
 

Folgende Regelungen sind zusätzlich zu beachten: 
 

a) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf 
Antrag der Eltern weiterhin eine pädagogische Betreuung er-
möglicht 

b) Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern 
aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht 
erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können weiterhin 
angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen 
der Schule zu bearbeiten (erweiterte Betreuung) 

c) Dringend erforderliche Prüfungen und Klausuren dürfen durch-
geführt werden 

d) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in Förderschulen und im Gemeinsamen Lernen, die, auch in 
höheren Altersstufen, nicht ohne Betreuung zu Hause am 
Distanzunterricht teilnehmen können – insbesondere in den 
Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche 
und Motorische Entwicklung – haben im Rahmen der perso-
nellen Möglichkeiten der Förderschulen bzw. der Schulen des 
Gemeinsamen Lernens einen Anspruch auf eine Betreuung in 
der Schule 

e) Bei der Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) der jeweiligen Schule, 
wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung die Aufnahme in die 
Vor-Ort- Betreuung als Folge einer familiengerichtlichen Ent-
scheidung oder im Rahmen von Maßnahmen oder Schutzplänen 
nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. 
Die Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung kann auch erforderlich 
sein, wenn die Schülerin oder der Schüler im regelhaften Schul-
betrieb als Folge einer Endscheidung nach den §§ 27 ff. des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch am Offenen Ganztag teil-
nimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu prüfen, ob das Kindes-
wohl auch mit anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet 
werden kann. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der 
Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung ist von der Jugendamts-
leitung oder einer von ihr benannten Person zu treffen und zu 
dokumentieren; die Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schul-
leitung schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung kann die Auf-
nahme nur ablehnen, wenn andernfalls die Durchführung der 
Vor-Ort-Betreuung insgesamt gefährdet wäre; sie beteiligt das 
Jugendamt und die Schulaufsicht. 

 

2. Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen gelten 
wieder die Regelungen des eingeschränkten Pandemiebetriebes: 

 

- Die Kindertageseinrichtungen sind grundsätzlich geöffnet. 
- Der gebuchte Betreuungsumfang wird um pauschal 10 Wochen-

stunden reduziert. 

- Kinder werden in festen Gruppen / Betreuungssettings betreut. 
- Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu 

betreuen. 
- Sofern ein dringender individueller Betreuungsbedarf gegeben ist, 

kann das Betreuungsangebot in der Kindertageseinrichtung wahr-
genommen werden. 

 

3. Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. 
 

4. Diese ergänzende Allgemeinverfügung tritt am 24.03.2021 in Kraft 
und gilt bis zum 28.03.2021. 

 
Rechtsgrundlagen: 
- § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I 

S. 1045) – iFSG 
- § 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 18.November 2020 (BGBl. 

I S. 2397) 
- § 16 Abs 2 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus SARS- CoV-2 (Coronaschutzverordnung - 
CoronaSchVO) vom 07. Januar 2021 

- § 3 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz (ZVO-lfSG) vom 
14.04.2020 (GV.NRW. S. 218) 

- § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG 
 
Begründung: 
 

Mit Blick auf die derzeitige dritte Infektionswelle durch das Coronavirus 
in Deutschland wird durch das Robert-Koch-Institut eine nach wie vor 
sehr hohe Gefährdungslage in Bezug auf die Verbreitung des Virus 
angenommen. Um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die 
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber auch 
sonstige Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforderliche Zeit für die 
Entwicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika und Impfstoffe zu 
gewinnen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren SARS-CoV-2-lnfek-
tionen zumindest zu verzögern. 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nr. 1 IfSG. Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von 
Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen 
oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Das Risiko 
einer Ansteckung mit dem COVID-19 Virus ist bei Veranstaltungen mit 
einer hohen Besucherzahl oder in den Fällen, in denen sich Personen 
sehr nahekommen, deutlich erhöht und es besteht die Gefahr, dass sich 
Infektionen in der weiteren Bevölkerung verbreiten. 
 

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind zur Bewäl-
tigung der aktuellen Weiterverbreitung des COVID-19 Virus „massive 
Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
erforderlich“. Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutschland so 
früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so 
weit wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche An-
strengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel 
der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen 
Bereich verbunden. Daraus lässt sich ableiten, dass gerade Veranstal-
tungen mit hohen Besucherzahlen oder einer besonderen Struktur der zu 
erwartenden Besucher sowie Begegnungen mit einem hohen Gefähr-
dungspotential, sei es der Struktur der erwarteten Besucher oder der 
Gegebenheiten unterbleiben müssen. Nur so kann erreicht werden, dass 
eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus in der 
Bevölkerung verhindert wird oder zumindest verlangsamt wird. 
 

Die Stadt Hagen ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung und 
Durchführung des Infektionsschutzgesetzes für das Ergreifen dieser 
Maßnahmen zuständig (§ 3 ZVO IfSG). 
 

Gem. § 28 Abs. 1, Satz 1,2 IfSG trifft die zuständige Behörde die not-
wendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden, oder sich 
ergibt, dass ein verstorbener Kranker, Krankheitsverdächtiger oder Aus-
scheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
 

Die bisherigen Erfahrungen in der Bundesrepublik und in anderen 
Staaten zeigen, dass die exponentiell verlaufende Verbreitung des be-
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sonders leicht im Wege der Tröpfcheninfektion und über Aerosole von 
Mensch zu Mensch übertragbaren Virus, insbesondere der nunmehr 
aufgetretenen Virusmutationen, nur durch eine strikte Minimierung der 
physischen Kontakte zwischen den Menschen eingedämmt werden 
kann. 
Daher müssen Kontakte, die potentiell zu einer Infektion führen, 
zeitweise systematisch reduziert werden. Nur so werden eine Unter-
brechung der Infektionsketten und ein Einhegen der Situation wieder 
möglich (vgl. auch Gemeinsame Erklärung der Präsidentin der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Präsidenten der 
Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-
Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina – Coronavirus-Pandemie). Eine 
zeitlich befristete, erhebliche und zugleich zielgerichtete Einschränkung 
persönlicher Kontakte ist nach den Erfahrungen aus der ersten Welle der 
Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 geeignet, die bei weiter 
steigenden Infektionszahlen bestehende konkrete Gefahr einer 
Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. 
 

Insbesondere ist es aufgrund des in Hagen anhaltend hohen und in den 
letzten Tagen wieder stark ansteigenden Niveaus des Inzidenzwertes 
erforderlich, weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen zur Verzöge-
rung der Ausbreitung zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Hagener Schulen in Verbin-
dung mit der kompletten Öffnung der Angebote der Kindererziehung und 
-betreuung in den Kindertageseinrichtungen haben dazu beigetragen, 
dass die Anzahl der positiven Corona-Fälle in den letzten Tagen deutlich 
angestiegen sind. Hier gilt es zum einen, die exponentielle Weiterver-
breitung einzudämmen und zum anderen, die Rückverfolgung der Infek-
tionsketten mit möglichen Kontaktpersonen gewährleisten zu können. 
 

Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist nach § 28a Abs. 
3 IfSG insbesondere die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 pro 100.000 Einwohner*innen innerhalb von sieben Tagen 
(7-Tages-Inzidenz). Bei Überschreitung des Schwellenwertes von über 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen innerhalb von sieben 
Tagen sind umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine 
schnelle Abschwächung des Infektionsgeschehens erwarten lassen. 
 

In seiner aktuellen Risikobewertung für Deutschland schreibt das Robert-
Koch-Institut, dass die Dynamik der Verbreitung einiger neuer Varianten 
von SARS-CoV-2 (B.1.1.7, B.1.351 und B.1.1.28) besorgniserregend ist. 
Diese besorgniserregenden Varianten (VOC) wurden inzwischen auch in 
Deutschland nachgewiesen. Aufgrund der vorliegenden Daten hin-
sichtlich einer erhöhten Übertragbarkeit der Varianten scheint es zu einer 
Verschlimmerung der Lage zu kommen. Außerdem muss befürchtet 
werden, dass die neuen Varianten die Wirksamkeit der verfügbaren Impf-
stoffe beeinträchtigen. 
Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Diese Ein-
schätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern. 
 

Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Hagen liegt derzeit bei 161,6 (Daten-
stand 23.03.2021, 0.00 Uhr) und hat damit den Schwellenwert von 50 
noch immer deutlich überschritten. Daher braucht es dringend weitere 
Maßnahmen, um das Ziel von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohnern gerechnet auf die letzten 7 Tage schnellst möglich zu erreichen. 
Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind demnach Maßnahmen 
zu ergreifen, die geeignet, erforderlich und angemessen sind, das lokale 
Infektionsgeschehen einzugrenzen. 
 

Neben der hohen 7-Tages-Inzidenz in Hagen, die bei einem Vergleich 
aller 53 Kommunen in NRW derzeit einen der höchsten Werte darstellt, 
wurden durch das Gesundheitsamt der Stadt Hagen bereits auch die 
Virusvarianten von SARS-CoV-2 (B.1.1.7, B.1.351 und B.1.1.28) fest-
gestellt. Vor allem das Vorhandensein dieser neuen Varianten ist als 
besorgniserregend einzustufen.  
 

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sowie 
seiner in Hagen bereits festzustellenden Virusvarianten sind demnach 
Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet, erforderlich und angemessen 
sind, das lokale Infektionsgeschehen einzugrenzen. 

Unter den mir zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen sind die 
getroffenen Anordnungen die einzig möglichen wirksamen und verhält-
nismäßigen Schutzmaßnahmen, die zur Verfügung stehen. 
 

Gegenüber eines bei einem Unterbleiben der Anordnungen zu erwar-
tenden verschärften Lockdowns mit weiterführenden Einschränkungen 
des sozialen Lebens bis zur kompletten Schließung von Schulen und 
Kindertageseinrichtungen, stellen die angeordneten Maßnahmen ein 
geringeres Maß an Einschränkung dar. Die angeordnete Einschränkung 
des Schulbetriebs drei Tage vor Ferienbeginn scheint auch unter Berück-
sichtigung pädagogischer Ziele und psychischen Auswirkungen auf die 
Kinder hinnehmbar, denn ein uneingeschränkter Schulbetrieb führt zu 
deutlich mehr Kontakten innerhalb der Bevölkerung, die zum jetzigen 
Zeitpunkt zur Eindämmung des örtlichen Infektionsgeschehens unbe-
dingt vermieden werden müssen. 
 

Um das Ziel zu erreichen, die Verbreitung des Virus zu verzögern, sehe 
ich mich daher veranlasst, die oben genannten Maßnahmen zuzüglich 
zu den bereits getroffenen und per Allgemeinverfügung am 05.03.3021 
veröffentlichten Maßnahmen, zu treffen. 
 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 
Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
 

Diese Allgemeinverfügung tritt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 und 4 VwVfG 
NRW am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, eingereicht werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt 
werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen 
angerechnet werden. 
 

Hagen, 23.03.2021                  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Wach- und Garderobendienst Theater Hagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 22.04.2021 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYY45 

 

Metallbauarbeiten Fenster und Türen Theodor- Heuss 
Gymnasium, Humpertstr. 19, 58097 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.04.2021 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YY4K 
 

Erneuerung Straßenbeleuchtung 2021 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 14.04.2021 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YY4S 
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